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VIERZEHNTER TEIL 

Sonderbestimmungen für öffentliche Verkehrsunternehmungen, Unternehmungen des 
Post- und Fernmeldewesens und gemeinnützige Bauvereinigungen 

Öffentliche Verkehrsunternehmungen, Unternehmungen des Post- und Fernmeldewesens 

§ 259. (1) Für Jahresabschlüsse von Aktiengesellschaften, bei denen die Erwerbung oder Ausübung 
einer eisenbahnrechtlichen Konzession zum Gegenstand des Unternehmens gehört oder die 
Unternehmungen auf dem Gebiet der Schiffahrt betreiben, gelten, wenn diese Geschäftszweige den 
Hauptbetrieb darstellen, unbeschadet einer weiteren Gliederung die §§ 222 bis 243 UGB insoweit, als 
nicht der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem in seinem Wirkungsbereich berührten 
Bundesminister verbindliche Formblätter festlegt; die §§ 201 bis 211 UGB gelten sinngemäß. 

(2) Bei Aktiengesellschaften, bei denen die Erwerbung oder Ausübung einer eisenbahnrechtlichen 
Konzession zum Gegenstand des Unternehmens gehört, kann, wenn dieser Geschäftszweig den 
Hauptbetrieb darstellt, die Hauptversammlung beschließen, daß die aktienrechtliche Abschlußprüfung 
durch die aufsichtsbehördliche Prüfung des Jahresabschlusses ersetzt wird. Ein solcher Beschluß setzt 
voraus, daß die eisenbahnrechtliche Aufsichtsbehörde einer solchen Übernahme der aktienrechtlichen 
Abschlußprüfung jeweils zugestimmt hat. Die Prüfung durch die Aufsichtsbehörde hat sinngemäß nach 
Maßgabe der §§ 269, 272, 273 und 274 UGB zu erfolgen. Diese Bestimmungen sind auch auf 
Aktiengesellschaften, für die das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hinsichtlich 
des Post- und Fernmeldewesens Aufsichtsbehörde ist, anzuwenden. 

(3) An den Versammlungen und Sitzungen der Organe von im Abs. 1 genannten 
Aktiengesellschaften können Vertreter der Aufsichtsbehörde teilnehmen. Sie überwachen die Einhaltung 
der Rechtsvorschriften und der sich aus den Genehmigungen und der Satzung ergebenden 
Verpflichtungen. Für die im Abs. 2 genannten Aktiengesellschaften gilt § 13 des Eisenbahngesetzes 1957. 

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 98/2001) 


